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7. Jahrgang Nr. 7 / Erscheint monatlich Laufende Nr. 53 / Juli 1936

Inhalt: Mitteilungen. — Protokoll der Jahresversammlung in Sankt
Gallen. — Wieder ein Rücktritt. — Verband für
Schwererziehbare. — Stellenvermittlung.

Mitteilungen.
Neumitglied: Frl. Cäcilie Binzer, Verwalterin des Bürgerheims Emmersberg,

Schaffhausen. Herzlich willkommen!
Totentafel: Am 15. Juli entschlief Frau Brupba'cher-Wagner, alt

Waisenmutter in Kiisnacht (Zeh.). Nach treuer Arbeit an den Küsnachter Waisenkindern

fand sie ihre neue Bestimmung als Gattin des Herrn Brupbacher sei.
Wir bewahren ihr ein freundliches Andenken.

Bücherschau: Christian Holzer: Gottes Reich. Verbano-Verlag
Locarno. Preis Fr. 3.50 geb.

Aus diesen Predigten spricht eine tiefe religiöse Kraft und ein freudiges
Bekennen zu Jesus. Beispiele von bekannten Persönlichkeiten wirken
ermutigend. Ein Buch für stille Stunden, die uns zu Gott hinführen möchten.

Das Jugendrecht im Kanton Zürich. Herausgegeben von der
Erziehungsdirektion des Kantons Zürich. Zu beziehen für Fr. 4.— beim Jugendamt

des Kantons Zürich, Walchetor.
In dem vorliegenden Buch sind alle eidgenössischen und kantonal-zürcheri-

schen Gesetze, Verordnungen und übrigen Bestimmungen von Bedeutung für die
Jugend und die Jugendhilfe zusammengestellt. Es berücksichtigt die allgemeine
Rechtsstellung der Jugend und alle Gebiete der Jugendhilfe vom Wöchnerinnenschutz

bis zum Arbeitsdienst, von den verschiedenen Formen der wirtschaftlichen

und gesundheitlichen Jugendhilfe bis zu den zivil- und strafrechtlichen
Handhaben zur Hilfe für Kinder aus unvollständigen und gestörten Familien oder
mit anormaler Veranlagung. Jedes Kapitel beginnt mit einer Uebersicht über das
betreffende Gebiet der Jugendhilfe, mit besonderer Berücksichtigung des
einschlägigen Rechtes und bringt dann die betreffenden Bestimmungen im Wortlaut,

ergänzt durch zahlreiche Anmerkungen mit Hinweisen auf die Praxis der
Fürsorge und der Gerichts- und Verwaltungsbehörden.

Für den Anstaltsleiter ist vor allem das große Kapitel der erzieherischen
Jugendhilfe mit den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches von Interesse. Er
wird aber auch häufig froh sein, Bestimmungen armenrechtlicher oder
versicherungsrechtlicher Natur oder solche über die Tuberkulosegesetzgebung und
andere mehr in dem handlichen Bändchen nachschlagen zu können, statt sie
mühsam selbst zusammensuchen zu müssen. Da eine solche Zusammenstellung

517


	[Impressum]

